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Erste Sitzung.
Verhandelt im Sitzuugssaale des Ständehauses zu Düsseldorf

am Sonntag den 17. Juni 1888.

Durch Allerhöchste Verordnung war der 34. RheinischeProvinzial-Landtag — der erste
auf Grund der Provinzial-Ordnung gewählte Landtag der Provinz — auf heute einberufen.

Nach Beiwohnung des Gottesdienstes versammelten sich gegen 12 Uhr die Mitglieder
des Landtags im Sitzungssaale des Ständehauses.

Um 12'/4 Uhr erschien der Königliche Landtags-Commissar, Herr Oberpwsident der
Rheinprovinz Dr. von Barde leben, und eröffnete den Landtag mit einer Ansprache (s. steno¬
graphischenBericht).

Aus den Mittheilungen des Herrn Landtags-Commissars ist zu erwähnen, daß dem
Landtage Seitens der KöniglichenStaatsregierung folgende 2 Vorlagen zugehen werden:

1. Entwurf eines Regulativs für die Pcnsionskasse der Landbürgermeistereien und
Landgemeindender Rheinprovinz.

2. Vorlage, betreffend Beförderung der Nindviehzucht in der Nheinvrovinzdurch Sicherung
einer genügenden Stierhaltung.

Als der dem Lebensalter nach älteste Provinzial-Landtagsabgeordnete wird unter den
anwesendender AbgeordneteHoffstadt ermittelt.

Derselbe übernimmt als Alterspräsident den Vorsitz und ersucht die beiden jüngsten
Mitglieder des Landtags, Landrath Tenge und Graf von Nesselrode-Ehreshoven, als
Schriftführer resp. Stimmzähler zu fungiren.

Bei der auf Anordnung des Alterspräsidenten durch Namensaufruf stattfindenden Aus¬
zählung des Landtags ergiebt sich die Anwesenheitvon 127 Mitgliedern; der Landtag ist also in
beschlußfähiger Zahl versammelt.

Der Alterspräsident fordert nunmehr den Landtag auf, in Gemäßheit des ß. 32 der
Provinzialorduung die Wahl eines Vorsitzenden und eines stellvertretenden Vorsitzenden vorzunehmen,
mit dem gleichzeitigen Vorschage,die Wahlen einzeln per Akklamationzu vollziehen.

Es wird zunächst zur Wahl des Vorsitzenden geschritten.
Der AbgeordneteCourth schlägt vor, Seine Durchlaucht den Fürsten zu Wied per

Akklamationzum Vorsitzendenzu wählen.
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Es erfolgt kein Widerspruch und konstatirt der Alterspräsident, daß Seine Durchlaucht
der Fürst zu Wied per Akklamationzum Vorsitzendengewählt sei.

Derselbedankt für das ihm kundgegebene Vertrauen und erklärt, die Wahl zum Vorsitzenden
um so bereitwilliger anzunehmen, als er in dieser Wahl einen Beweis dafür erblicke, daß der
neue Landtag der bisherigenurouinzialständischen Verwaltung und deren Leistungen Anerkennungzolle.

Der Landtag geht sodann zur Wahl des stellvertretendenVorsitzendenüber.
Abgeordneter Friederichs schlägt vor, den Geheimen Iustizrath Adams per Akkla¬

mation zu wählen.
Dem Antrage wird nicht widersprochenund erklärt der Alterspräsident den Abgeordneten

Geheimen Iustizrath Adams per Akklamation zum stellvertretenden Vorsitzenden für gewählt.
Derselbe nimmt die Wahl dankend an.
Der Alterspräsident ersucht Seine Durchlaucht den Fürsten zu Wied, nunmehr den

Vorsitz zu übernehmen, was geschieht.
Der Vorsitzende fordert zunächst den Landtag auf, dem Alterspräsidenten für die

übernommeneMühewaltung Dank abzustatteu durch Erheben von den Sitzen. (Geschieht).
Sodann ersucht der Vorsitzende die beiden bisherigen Schriftführer, dieses Amtes auch

noch weiter für die heutige Sitzuug zu walten. Hierauf richtet der Vorfitzende folgende Worte
an die Versammlung: „Meine Herren! Ehe wir in unsere Arbeiten eintreten, muß ein Gedanke,
der uns alle bewegt, hier zum Ausdruck gebracht wcrdeu. (Die Mitglieder erheben sich von
ihren Sitzen.)

Seit der Tagung des letzten ständischen Provinzial-Landtages sind schwere Schicksale
über unser theures preußisches und deutsches Vaterland hereingebrochen. Se. Majestät Kaiser
Wilhelm I. hat sein nie müdes, immer wachsames Auge für immer geschlossen.Sein Heldensohn,
der als Feldherr, als unser Fritz, in allen Schlachten uns vorangelenchtet hat als siegreicher
Feldherr, ihm war es bestimmt, mit schwerer Krankheit behaftet zur Regierung zu gelangen und
nur kurze Zeit diese Negierung auf dein größten und mächtigstenThrone Europas inne zu haben.

Meine Herren! Wenn wir alle die Hoffnung gehegt haben, mit freudigem Gefühle in
die neuen Arbeiten des neu zusammengesetzten Provinzial-Landtages einzutreten, so müssen wir
heute sagen, daß ein ernster Trauerflor über all' unser Denken und über all' unser Sinnen
gebreitet ist. Wir denken an unsern Kaiser Friedlich III., der nun zu seinen Vätern versammelt
worden ist vor der Zeit. Wir Alle hofften von ihm, daß er seinen Gaben, seinem ausgezeichneten
Herzen, seinen idealen und doch so praktischen Anschauungen, daß er seinem herrlichen Charakter
vollen Ausdruck in seiner Negierung, in einer langen und gesegnetenNegieruug geben könnte.
Meine Herren! Wir sehen in unserm Kaiser Friedrich III. einen großen Märtyrer, einen großen
Dulder, nach Geist und Leib. Das Märtyrcrthum des Leibes habeu außer ihm wohl viele schon
getragen, das Martyrerthum des Geistes, der Seele war aber ein ganz besonderes, denn im
Vollgefühl, daß er zum Throne, zum Führen des Szepters berufen war, hat er diesen Beruf
nicht ausführen können, nicht so, wie er's gewünscht. In jeder Minute seiner Negierungszeit hat
er gefühlt, daß er niedergedrücktwar von der grausamen Krankheit, die sein Ende so bald herbei¬
geführt hat. Meine Herren! Sein Gedächtniß wird in unferm ganzen Volke für immer fortleben
als ein Vorbild hoher Herzenstugenden, hoher Herrschertugenden,aber dabei auch als ein Vorbild
eines christlichen Dulders, eines Märtyrers auf dein Thron. Meine Herren! Wir wollen aber
nicht bloß mit trüben Gedanken über das traurige Ereignitz des Todes des allverehrten Kaisers
Friedrich III. hier unsere Sitzung eröffnen.
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Meine Herren! Vorwärts muß man blicken! „Vorwärts" ist die Losung stets gewesen
bei allen Preußen, sowohl in der Schlacht wie bei der Arbeit. So wollen auch wir vorwärts
blicken und aufwärts blicken zu unseren, jungen Herrscher Wilhelm II., Kaiser und König. Meine
Herren! Wir haben das volle Bewußtsein, daß dieses jugendlicheHaupt und Herz von denselben
Tugenden erfüllt ist, wie es das Haupt und Herz seiner Vorfahren war. Er ist ein echter
Hohenzoller. Er wird uns stets voran leuchten auf der Bahn der Pflicht, auf der Bahn der
Arbeit für das Wohl feines Volkes. In vollem Vertrauen auf fein uns zu gebendes leuchtendes
Beispiel sehen wir in die Zukunft hinein und huldigen ihm heute und schwören ihm den Schwur
der Treue für Leben und Tod als unserm Herrscher, indem wir rufen: Seine Majestät Kaiser
und König Wilhelm II. lebe hoch! abermals hoch! und immer hoch!"

Die Versammlung stimmt dreimal begeistert in den Ruf ein.
Im Eingehen auf die Geschäfte bittet sodann der Vorsitzende, ihm während der

Verhandlungen des Landtags mit Nachsicht und Vertrauen entgegen zu kommen.
Was den Eintritt in die Verhandlungen anbelange, so bemerktder Vorsitzende, daß

er unter den vorliegendenUmständen dem Landtage vorschlagenwürde, zunächst von jeder Arbeit
abzusehenund sich bis nach erfolgter Neifetzung der irdischenHülle Seiner Majestät des Kaisers
Friedrich zu vertagen, daß es aber aus geschäftlichenGründen unumgänglich nothwendig fei,
wenigstens das vom Provinzial-Verwaltungsrathe vorgelegte „Erste Statut für den Provinzial- H»
Verband der Rheinprovinz zur Ausführung der §§. 46 und 4? der Provinzial-Ordnung vom"^^
1. Juni 1887" fobald als möglich zu erledigen, und daß er daher vorschlage, bezüglichdieses
Statuts eine Ausnahme zu machen und in die geschäftliche Behandlung desfelben heute noch
einzutreten.

Die Versammlung erklärt sich mit der Maßgabe einverstanden, daß von einer sachlichen
Berathung des Statuts Abstand genommenund dasselbe lediglichsn I>1o« zur Abstimmung gestellt
werde. Das Statut wird in der vom Provinzial-Verwaltungsrathe vorgelegtenFassung en dloo
genehmigt.

Die Sitzung wird hierauf vom Vorfitzenden geschloffen und die nächste Sitzung auf
Dienstag Vormittag 10 Uhr angesetzt mit folgenden Gegenständen der Tagesordnung:

1. Geschäftsordnung;
2. Geschäftseingänge;
3. AllgemeineBerathung des Haupt-Etats.

(Schluß der Sitzung I V2 Uhr).

V. w. 0.

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Wilhelm Fürst zu Wied. Tenge. Graf von Nesfelrode.



14

Zweite Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Ständehauses zn Düsseldorf

am Dienstag den 19. Juni 1888.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 10 Uhr.
Vor Beginn der Verhandlungen dringt der Vorsitzende die Absendung von Beileids¬

adressen, in welchen den Gefühlen der Theilnahme und des Schmerzes über das Hinscheidendes
verewigten Kaisers Friedrich Seitens des Provinzial-Landtags Ausdruck gegebeu werden soll, an:

1. Seine Majestät den Kaiser Wilhelm II.,
2. Ihre Majestät die verwitwete Kaiserin Viktoria,
3. Ihre Majestät die Kaiserin-Wittwe Augusta

iu Vorschlagund ersuchtdie Versammlung, zum Zeichen des Einverständnissessich von den Sitzen
zu erheben. Die Versammlung erhebt sich einmüthig.

Der Vorsitzende wird wegen Vorbereitung der beschlossenen Adressen das Weitere
veranlassen.

Es wird in die Tagesordnung eingetreten.
1. Auf Vorschlag des Vorsitz end eu beschließtdie Versammlung, den vom Provinzial-

Vcrwaltungsrathe vorgelegtenEntwurf einer Geschäftsordnungfür den Prouinzial-Landtag vorläufig
en uloo zu genehmigenmit dem Vorbehalte, denselben zunächst noch au die zu bildende Geschäfts-
ordnungs-Eommission zur näheren Prüfung zu überweisen und sodann auf Grund der Vor¬
schläge der Commissiondie definitive Feststellungder Geschäftsordnungvorzunehmen.

Im Anschlüsse hieran fordert der Vorsitzende zur Vornahme der in Z. 2 der Geschäfts¬
ordnung vorgesehenenWahl von 4 Schriftführern auf.

Der AbgeordneteLandrath a. D. Ianßen schlägt Akklamalionswcchl vor und bringt die
Abgeordneten:

1. Landrllth Tenge,
2. Graf von Nefselrode-Ehreshovcn,
3. Amtsrichter Broich und
4. Landrath von Hagen

zur Wahl in Vorschlag.
Dem Antrage wird nicht widersprochen und erklärt der Vorsitzende die genannten

4 Herren per Akklamationfür gewählt. Die beiden Erstgenannten fungiren als Schriftführer für
die heutige Sitzung.

2. Der Vorsitzende theilt folgende Eingänge mit:

I. Von Seiten des Herrn Landtags-Commissars:
») Schreiben, betreffend Uebernahme des Baues von Baracken auf der Wahnerheide

Seitens der Provinz gegen Gewährung des gefetzlichen Servises;
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d) Schreiben, betreffend gutachtliche Aeußerung des Landtags darüber, ob den Gemeinden
der Rheinprovinz die Verpflichtungaufzuerlegenfei, für eine genügendeAnzahl von Zuchtsticren
event, zu sorgen;

o) Schreiben, betreffend Begrenzung der Wahlperiode des bürgerlichen Mitgliedes der
Ober-Ersatzcommissionim RegierungsbezirkWiesbaden;

ä) Mittheilung der Wahluerhandlungeu über die Wahlen zum Provinzial-Landtage;
e) Schreiben, betreffendVollziehung der Wahlen zum Prouinzial-Ausfchuffeund Mit¬

theilung der Namen der Gewählten und deren Stellvertreter;
t) Mittheilung des Herrn Landtags-Commifsars, daß er als seinen Commissarius zu den

Sitzuugen des Prouinzial-Landtages und der von demselbengewählten Commissionenden König¬
lichen Negieruugsrath von Philippsborn delegirt habe.

Herr von Philippsborn ist in der heutigen Sitzung anwesend und wird vom Vor¬
sitzenden eingeführt.

ß) Schreiben, betreffend den Entwurf eines Regulativs der Pcusionskafse für die
Bürgermeister und die übrigen besoldetenBeamten der Landbürgermeistercienund Landgemeinden
der Nheinprouinz.

II. Sonstige Eingänge:

a) Einladung von Seiten der Gesellschaft„Verein" zu Düsfeldorf an die Landtags-
Mitglieder zum Vefuchedes Vereinslokals. Geht nach Mittheilung zu den Akten;

d) Petition von Seiten des Mitgliedes des Provinzial-Landtags C. Lueg zu Oberhaufen
refp. des Kuratoriums der Nheinisch-Westfälifchen Hüttenfchule zu Bochum um Gewährung eines
Zuschusses au diese Anstalt aus Mitteln der Provinz;

o) Petition der Landbürgermeisterder Nheinprouinzwegen Versorgung der Hinterbliebenen
der RheinischenEommunalbecuntcn;

ä) Petition von Gemeinde-Empfängern um Herbeiführung einer Pensionsberechtigung
für die Gemeinde-Empfängerin der Nheinprouinz;

s) Petition des landwirthschaftlichenVereins für Rheinpreußen wegen der Krankenver¬
sicherungder land- und forstwirthfchaftlichenArbeiter;

i) Petition des Gallerievereins zu Düsfeldorf um Bewilligung eines Zuschussesaus
Provinzialfonds;

ß) Petition des katholischenKirchenuorstandeszu Heinsberg um Bewilligung eines weiteren
Zufchusfeszur Restauration der dortigen St. Gangolphuskirche:

K) Antrag auf Bewilligung einer Beihülfe an den Central-Gewerbeuereinfür Rheinland,
Westfalen und benachbarteBezirke für den Bau eines Gewcrbcmufeumsin Düsseldorf;

i) Beschwerdevon Vrandbeschädigten in Longtamp wegen nicht genehmigtenAustritts
aus der Provinzial-Feuer-Societät;

K) Petition von Interessenten auf Weiterführung der Wiedbachstraße.

III. Vorlagen des Provinzial-Verwaltungsraths:

1. Erstes Statut für den NheinifchenProuinzial-Verband.
2. Zweites Statut für den RheinischenProvinzial-Landtag.
3. Haupt-Etat nebst sämmtlichenzugehörige»Spezial-Etats für die laufende Verwaltung

für eine zweijährige Etatsperiode nebst zugehörigemReferate.
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4. Referat, betreffendden Vermögensstanddes RheinischenProvinzial-Verbandes.
5. Entwurf einer Geschäftsordnungfür den Provinzial-Landtag,
6. Desgleicheneiner Geschäftsordnungfür den Prouinzial-Ausschuß.
7. Desgleicheneiner Gefchäftsordnungfür den Landes-Direktor und die ihn: zugeordneten

oberen Beamten.
8. Entwurf eines neuen Reglements für die RheinischeProvinzial-Feuer-Societät.
9. Entwurf eines Reglements über die den Mitgliedern des Prouinzial-Landtages, des

Provinzial-Ausschussesund der Provinzial-Eommissionen, sowie den gewählten Mitgliedern des
Provinzialraths zu gewährenden Tagegelder und Reisekosten.

10. Entwurf eines Regulativs für die Pensionskaffe der Landbürgermeister und Land¬
gemeindender Nheinvrouinz.

11. Referat, betreffendAbänderung des Reglements über die den Beamten der Central-
stelle zu gewährendenTagegelder und Reifekosten.

12. Referat, betreffendden Antrag auf Erwirkung des Privilegiums zur ferneren Ausgabe
von 20 Millionen Nheinprouinz-Anleihescheinen.

13. Referat, betreffend den Ankauf zweier Häuser an der Provinzial-Vlindenanstalt in Düren.
14. Bericht des Prouinzial-Verwaltungsraths, betreffend die Uebernahmeder aus dem

Neichsgefetze vom 5. Mai 1886 und dem Preuhifchen Gesetze vom 20. Mai 188? sich ergebenden
Verpflichtungendes RheinischenProvinzial-Verbandes.

15. Wahlen:
a,) des Vorsitzenden und der Mitglieder des Provinzial-Ausschusses;
d) des Landes-Direktors;
o) zweier Oberbeamten der Centralstelle.

^. 3, Zu Punkt 3 der Tagesordnung — Haupt'Etat der Prouiuzial-Verwaltung der
Nheinvrovinz für die Etatsjahre vom 1. April 1888 bis 31. März 1889 und vom 1. April
1889 bis 31. März 1890 nebst zugehörigem Referat des Prouinzial-Verwaltungsraths und damit
verbunden die Vorlage des Prouinzial-Verwaltungsraths, betreffend den Vcrmögensstand des
RheinischenProvinzial-Verbandes — ertheilt der Vorsitzende das Wort dem Landes-Direktor.
Derselbe erörtert in aussührlichemVortrag die einzelnenPositionen des Haupt-Etats und regt
dabei hinsichtlich der weiteren geschäftlichen Behandlung der Angelegenheit die Stellung folgender
Anträge aus der Mitte der Verfammlung an:

„Der Landtag wolle beschließen:
1. daß die Provinzial-Vcrwaltung einschließlichProvinzial-Feuer-Societät und Landesbank

für das Etatsjahr vom 1. April 1888 bis 31. März 1889 bezw. für die Provinzial-
Feuer-Societät vom 1. Januar bis 31. Dezember 1888 nach Maßgabe des vor¬
gelegten Haupt-Etats und der demselbenbeigefügten 22 Special-Etats zu führen sei;

2. daß die Provinzial-Umlage für das Etatsjahr vom 1. April 1888 bis 31. Mürz
1889 auf den bereits ausgeschriebenenBetrag von 2 960 000 M. festzusetzen und
daß die Beschlußfassungüber die Deckung des für das Jahr 1888/89 etwa sich
ergebendenDeficits dem nächstenProvinzial-Landtage vorzubehalten sei;

3. daß die in den Etats enthaltenen Bewilligungen nur bis zum 31. März 1889 in
Kraft bleiben und daß keinerleiRechte und Ansprüche aus den vorliegenden Etats
über den 31. März tut. hinaus von irgend einer Seite erworben werden können
und sollen."
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Der Abgeordnete Landrath a. D. Ianßen nimmt diese Anträge auf resp, macht sie zu
den semigen.

Der AbgeordneteEonze stellt im Weiteren den Antrag: „Der Prouinzial-Landtag wolle
beschließen,bei der Königlichen Etaatsregierung den Wunsch auszufprechcn, daß der Provinzial-Landtag
in der Regel zu einer bestimmten Zeit, womöglichim Laufe des Monats Februar einberufen
weiden möge", und beantragt Ueberweifungdieses Antrages an die Geschäftsordnungs-Commission.

Der Antrag Ianßen wird mit großer Majorität zum Beschluß erhoben.
Bei der Abstimmung über den Antrag Conze ergeben sich 57 Stimmen für und 72

Stimmen gegen den Antrag; derselbe ist also abgelehnt.
Die Tagesordnung war hiermit erledigt.
Die Sitzung wird vom Vorsitzenden geschlossenund die nächste Sitzung auf Mittwoch

Vormittag 10 Uhr angefetzt mit folgender Tagesordnung:
1. Eingänge.
2. Feststellung der Geschäftsordnungsowie des Wahlmodus für die vorzunehmendenWahlen.
3. Wahl einer Commissionvon 13 Mitgliedern zur Vornahme der Wahlprüfungen.
4. Wahl von Fachcommifsionen.
5. Gutachtliche Aeußerung über den Entwurf eines Regulativs der Pensiouskasse für

die Bürgernieister und die übrigen besoldeten Beamten der Landbürgermeistereien
und Landgemeinden,

6. Beschlußfassung,betreffenddie Uebernahme der Kosten des Baues von Baracken gegen
Einziehung des Servises der darin unterzubringenden Truppen auf der Wahnerheide.

7. Referat, betreffend die Festsetzung der Entschädigung für die Mitglieder des Prouinzial-
Landtages, des Prooinzial-Ausschussesund der Provinzial-Commissionen, sowie die
gewählten Mitglieder des Provinzialraths.

8. Referat, betreffendAbänderung des Reglements über die Tagegelder und Reisekosten
der provinzilllständischenBeamten der Rheinprovinz.

(Schluß der Sitzung 1'/4 Uhr).
V. w. o.

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Wilhelm Fürst zu Wied. Graf von Nesselrode. Tenge.

Tritte Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaal«: des Ständehauses zu Düsseldorf

am Mittwoch, den 20. Juni 1888.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 10^ Uhr.
Die Protokolle über die beiden ersten Sitzungen liegen auf dem Tifch des Hauses aus

und macht der Vorsitzende unter Hinweis auf §. 28 der Geschäftsordnungdaranf aufmerksam,
daß etwaige Einwendungen gegen dieselben bis zum Schluhe der heutigen Sitzung anzubringen
seien, andernfalls die Protokolle als genehmigt erachtet würden.
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Bezüglich der Vollziehungder Protokolle ist der Landtag auf Befragen von Seiten des
Vorsitzendendamit einverstanden, daß dieselbe durch den Vorsitzendenund die beiden jeweiligen
Schriftführer geschieht.

Als Schriftführer für die heutige Sitzung fungiren die AbgeordnetenLandrath von
Hagen und Amtsrichter Vroich.

Es wird in die Tagesordnung eingetreten.
1. Eingegangen sind:
a) Antrag des Schulvorstandes der KöniglichenWebe-, Färberei- und Appreturschulezu

Crefeld auf Erhöhung des seitherigen Zuschusses für diese Anstalt.
d) Antrag der Königlichen Negierung zu Trier auf Bewilligung einer Beihülfe zur

Restauration der Abteikirche zu Offenbacham Glan.
o) Antrag auf Errichtung eines Kaiser-Wilhelm-Denkmalsin Eoblenz bezw. auf Bewilligung

der hierzu noch erforderlichenMittel.
2. Zu Punkt 2 der Tagesordnung — Feststellungder Geschäftsordnungsowie des Wähl¬

te, v^modus für die vorzunehmendenWahlen — beschließt der Prouinzilll-Landtag:
a) hinsichtlich der Geschäftsordnungdie vorläufig angenommeneGeschäftsordnungfür die

diesmalige Scfsion bestehen zu lassen, vorbehaltlich der endgültigen Prüfung derselben
in der nächsten Session, zu welchem Zwecke der Prouinzial-Ausschuß beauftragt wird,
event, weitere Vorschlägefür die nächste Session zu machen;

b) hinsichtlich der Wahlen den von dem AbgeordnetenLindemann gestelltenAntrag an¬
zunehmen, welcher dahin geht:

„Der Vorsitzendeund die Schriftführer werden erfucht, für die zu thätigenden
Commissionswahlenfür die Dauer der diesmaligen Session die zu wählenden
Personen vorzuschlagen."

Der Vorsitzende constatirt, daß durch den Beschluß n,ck d zugleich der Punkt 4 der
heutigen Tagesordnung — Wahl von Fachcommissionen— erledigt ist.

3. Zu Punkt 3 der Tagesordnung — Wahl einer Commissionvon 13 Mitgliedern zur
Vornahme der Wahlprüfungen — bemerkt der Vorsitzendezunächst, daß entsprechenddem §. 3
der vorhin genehmigten Geschäftsordnung in die Wcchlprüfungs-Commissionnur 9 Mitglieder zu
wählen seien. Das Präsidium bringt für die Wahl folgende Mitglieder in Vorschlag:

1. Pelzer,
2. Sahler,
3. von Sandt,
4. Michels,
5. Eourth,
6. Theodor Croon,
7. Graf von Hoensbroech-Türnich,
8. Keller,
9. von Veulwitz.

Der Landtag erklärt sich mit diesem Vorschlage einverstanden und nehmen die Gewählten
auf Befragen des Vorsitzendendie Wahl an.

Der Vorsitzende bemerkt, daß die Wahlakten im Bureau bereit liegen und ersucht die
Eommissions-Mitglieoersich über den Zusammentritt der Commissionzu verständigen.
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4. Zu Punkt 5 der Tagesordnungwird beschlossen, den Entwurf eines Regulativsder
Pensionskassefür die Bürgermeister und die übrigen besoldeten Beamten der Landbürgermeistereim
und Landgemeindender Rhcinprovinz nebst den damit zusammenhängendenbeiden Petitionen der
Landbürgermeister und Gemeinde-Empfänger an eine besonders zu bildende Commissionmit dem
Auftrage zu überweisen,die Angelegenheit auf Grund der heutigen Verhandlungweiter zu
berathen und dem Landtage noch in diefer Session bezügliche Vorschlägezu machen.

Betreffende Commission wird auf Vorschlag des Präsidiums aus folgenden Mitgliedern
zusammengesetzt:

1. Graf von Veissel-Gnmnich,
2. Melbeck,
3. Graf von Brühl,
4. Becker,
5. Huvertz,
6. Dr. Muth,
?. Freiherr von Anx,
8. Eich,
9. Dr. von Voß.

5. In Abweichung von der Reihenfolgeder Tagesordnung wird zum 7. Gegenstände derselben, ^,
Referat des Provinzial-Verwaltungsraths,betreffend die Festsetzungder Entschädigung für die "se H
Mitgliederdes Provinzial-Landtages, des Provinzial-Ausschussesund der Provinzial-Commissionen,
sowie die gewählten Mitglieder des Provinzialraths, übergegangen und beschließtder Landtag,
diese Entschädigung nach dem Antrage des Provinzial-Verwaltungsraths,wie folgt, festzusetzen:

Die vorerwähnten Mitglieder erhalten:
^,. an Tagegeldern ....................12 M.
L. Reisekosten, einschließlich der Kosten der Gepäckbeförderung:

I. bei Reisen, welche auf Eisenbahnen oder Dampfschiffen gemacht werden können:
für das Kilometer ...............— M. 13 Pf.
und für jeden Zu- und Abgang ...........3 „ — „

II. bei Reisen, welche nicht auf Eisenbahnen oder Dampfschiffenzurückgelegtwerden
können, für das Kilometer .............— M. 60 Pf.

6. Es wird auf den fechsten Punkt der Tagesordnung— Vefchlußfassung,betreffend die
Uebernahme der Kosten des Baues von Baracken gegen Einziehung des Servises der darin unter¬
zubringendenTruppen auf der Wahncrhcide — zurückgegangen.

Der Vorfitzende bemerkt, daß foeben eine Petition mehrerer Gutsbesitzerund Bewohner
im Siegkreise und im Kreise Mülheima. Rhein über die durch Einquartierungder zur Wahner-
Heide commandirten Mannschaften entstehende übermäßige Einquartierungslast durch Vermittelung
des Herrn Oberpräsidenteneingegangenund ihm übergeben worden sei, welche zu der vorliegenden
Angelegenheit gehöre, und frage er an, ob der Landtag damit einverstanden sei, daß diese Petition
gleichzeitig zur Behandlung komme.

Der Landtag erklärt sich mit diesem formellenVorschlage einverstanden und erhebt sodann
einstimmig folgenden Antrag des Abgeordnetenvon Grand-Nyzum Beschluß:

„Der Landtag spricht aus, daß die regelmäßig wiederkehrende Einquartierungslast in
einzelnen Theilen der Provinz als eine ungleich drückende und unerträgliche empfunden

3*
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wird, daß die Abhülfe dieses Nothstandes als eine Verpflichtung der Neichs-Militär-
verwaltung zu bezeichnen ist, und beauftragt den Provinzial-Ausschuß, diesen Beschluß
in geeigneter Weise an der zuständigen Stelle zum Ausdruck zu bringen.

7. In Erledigung des letzten Punktes der Tagesordnung wird nach dem Antrage des
in dein Referate, betreffend Abänderung des Reglements über die

Tagegelder und Reisekostender provinzialständischenBeamten der Rheinprovinz, beschlossen: den
§. 2 des gedachten Reglements aufzuheben.

Die Sitzung wird hierauf von dem Vorsitzendengeschlossen und die nächste Sitzung auf
Donnerstag Vormittag 10 Uhr angesetzt mit folgender Tagesordnung:

1. Eingänge.
2. Wahl des Landes-Direktors.
3. Abgabe eines Gutachtens, betreffenddie gesetzlicheVerpflichtungder Gemeinden, für

eine genügende Anzahl von Zuchtstieren event, zu sorgen.
4. Begrenzung der Wahlperiode des bürgerlichen Mitgliedes der Ober-Ersatz-Commission

im RegierungsbezirkWiesbaden.
5. Petition des landwirthschaftlichcnVereins wegen Krankenversicherungder land- und

forstwirthschaftlichenArbeiter.
6. Petiton des Gallerie-Vereins zu Düsseldorf um Bewilligung eines Zuschusses.
?. Antrag auf Bewilligung einer Beihülfe zum Baue eines Gewerbe-Museums in

Düsseldorf.
8. Petition von Interessenten auf Weiterführung der Wiedbachstraße.
9. Beschwerdevon Vrandbeschädigten in Longlamp wegen verweigerten Austritts aus

der Prouinzilll-Feuer-Societät.
10. Beschlußfassungüber den Entwurf eines neuen Reglements für die Provinzial-Feuer-

Societat.
11. Referat, betreffend den Antrag auf Erwirkung des Privilegiums zur ferneren Aus¬

gabe von 20 Millionen Anleihescheine.
12. Referat, betreffend den Ankauf zweier Häuser an der Provinzial-Vlindcnanstalt zu

Düren.
13. Bericht des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffend die Uebernahme der aus dem

Neichsgesetze vom 5. Mai 1886 und dem Preußischen Gesetzevom 20. Mai 188?
sich ergebendenVerpflichtungendes RheinischenProvinzial-Verbandes.

(Schluß der Sitzung 1'/4 Uhr.)

V. w. o.

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Wilhelm Fürst zu Wied. Broich. von Hagen.
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Vierte Sitzung.
Verhandelt im Silmngssaale des Ständehauses zu Düsseldorf

am Donnerstag, den 21. Juni 1888.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 10>/4 Uhr.
AIs Schriftführer fungiren für heute Landrath Tenge und Graf von Nesselrobe.
Es wird sofort in die Tagesordnung eingetreten.
1. Eingegangen sind:
a) Schreiben des städtischenLehrers Dr. Otto Kamp zu Frankfurt a. Main, betreffend

Mittheilung einer Schrift über Fortbildungsschulenfür Mädchen.
d) Gesuch von Bürgern aus Viersen um Zuwendung der für das Kaiser-Wilhelm-

Denkmal zu bestimmendenGeldmittel für ein gemeinsames Denkmal der beiden Kaiser auf den
Höhen am Niederrhein.

Die qu. Eingabe soll mit der Angelegenheit,betreffend Errichtung eines Kaiser-Denkmals
in Coblenz, verbunden werden resp, gleichzeitig mit dieser Sache auf die Tagesordnung gelangen.

o) Schreiben des Kuratoriums der Rheinischen evangelischenArbeiterkolonieLühlerheim,
betreffendUebersendungdes ersten Jahresberichts in einer entsprechendenAnzahl Exemplare zur
Verkeilung an die Landtagsmitglieder.

Die Vertheilung des Berichts ist erfolgt und geht das Schreiben zu den Akten.
ä) Schreiben der KöniglichenRegierung zu Coblenz, betreffend einen an den Prouinzial-

Landtag gerichtetenAntrag der Bürgermeister von Sohrcn, Zell-Stadt und Zell-Land um eine
höhere Beihülfe aus Provinzialfonds für die Unterhaltung der Zell-Altlayer Straße.

Wird auf Vorschlag des Vorsitzenden an den Prouinzial-Ausschußzur weiteren Behandlung
verwiesen.

0) Eingabe des p. Guilleaume zu Bonn, betreffend Eonzessionirungeiner Straßenbahn
von Bonn nach Mehlem.

Wird nach dem geschäftsordnungsmäßigenVorschlagedes AbgeordnetenMarcus an den
Provinzial-Ausschuh zur nochmaligenPrüfung der Angelegenheitverwiesen.

1) Schreiben des Herrn Landtags-Eommissarius, betreffend die gänzliche oder zeitweise
Verhinderung mehrerer Abgeordnetenzur Theilnahme au den Verhandlungen des Landtags.

Geht zu den Akten.
^) Mittheilung des Herrn Landtags-Eommissarius, daß die AllerhöchsteGenehmigung

für das Provinzial-Statut 1 zwar erbeten, aber noch nicht eingegangen sei, daß indessenSeitens
des KöniglichenMinisteriums des Innern die Wahl des Prouinzial-Ausschussesvorbehaltlich der
Genehmigung des Statuts anheimgestelltwerde.

K) Schreiben des Herrn Oberpräsidenten, betreffend Übersendung eines Abdrucks der
Petition der RheinischenLandbürgermeisterum Regelung des Pcnsionswesens und der Versorgung
der Hinterbliebenender RheinischenCommunalbeamten.
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Geht im Anschlüsse an das Regulativ zur Bildung einer Pensionskasse für die Communal-
beamten an die zur Prüfung dieses Regulativs gebildete Commission.

Der Vorsitzende regt unter Hinweis auf §. 24 der Geschäftsordnungdie Frage an, wie
mit den weiter noch eingehenden Petitionen verfahren resp, ob für deren Behandlung eine
Präklusivfrist bestimmt werden soll.

Die Versammlung entscheidet sich dahin, alle während der laufenden Session noch ein¬
gehendenPetitionen zu vertagen und dieselbenan den Prouinzial-Ausschuß zur Wiedcrvorlage in
der nächstenSession zu überweisen.

2. Zu Punkt 2 der Tagesordnung, Wahl des Laudes-Direktors, stellt der Abgeordnete
Friederichs den Antrag:

„Der Prouinzial-Landtag wolle beschließen, den bisherigen Landes-Direktor Wilhelm
Klein auf eine Zeitdauer von 12 Jahren wieder zu wählen und die Modalitäten
dieser Wahl wie folgt festzusetzen:

1. Die neue Amtsperiode beginnt mit dem Tage der nach Allerhöchster Bestätigung
dieser Wahl erfolgendenVerpflichtung für die neue Amtsperiode (ß. 89 der
Provinzial-Ordnung vom 1. Juni 1887).

2. Der Landes-Direktor erhält außer freier Dienstwohnung, welche bei der
Pcnsionirung mit dem bei der ersten Wahl festgesetztenBetrage von 4 800 M.
in Berechnung kommensoll,

a) ein jährliches Gehalt von 12 000 M. und
d) eine persönliche pensionsberechtigteZulage von jährlich 4000 M.

3. Für die Penstons-Verhältnissedes Landes-Direktors kommendie Bestimmungen
des Pensions-Reglements für die provinzialständischenBeamten in der Nhein-
provinz vom 24. November 1881/10. Dezember 1882 zur Anwendung."

Der Vorsitzende constatirt, daß der Antrag dahin gehe, den bisherigen Landes-Direktor
Klein unter den im Antrage des Abgeordneten Friederichs enthaltenen Modalitäten per Akkla¬
mation wieder zu wählen, und stellt die Frage, ob gegen die Wahl per AkklamationWiderspruch
erhoben werde.

Da kein Widerspruch erfolgte, so ersuchte der Vorsitzende die Versammlung, durch
Erheben von den Sitzen die Zustimmung zu der beantragten Aktlamationswahl kund zu geben,
wobei sich sämmtlicheMitglieder des Landtages von ihren Sitzen erhoben.

Der Vorsitzende erklärt Namens des Landtags, den bisherigen Landes-DirektorKlein in
Gemäßheit des ß. 11 des Wahlrcglements unter den im Antrage Friederichs enthaltenen Modali¬
täten einstimmig per Akklamationfür wiedergewählt.

Dem in den Saal eintretenden Landes-Direktor wird von dem Vorsitzendendas Wahl¬
resultat mitgetheilt und nimmt derselbe unter dem Ausdruckedes Dankes die Wahl an.

3. Zu dem dritten Punkte der Tagesordnung — Abgabe eines Gutachtens, betreffend
die gesetzlicheVerpflichtung der Gemeinden, für eine genügende Anzahl von Zuchtstieren event,
zu sorgen — wird beschlossen,diese Angelegenheit zunächst an eine nach dem Vorschlag des
Präsidiums zu bildende Commissionzur Vorprüfung und möglichstbaldigen Berichterstattung noch
in dieser Session zu überweisen.

Die Commissionwird zusammengesetzt aus folgenden Mitgliedern:
1. Clahen,
2. Schlick,
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3. Peters,
4. Dr. Schmidt,
5. Schulze,
6. Schmitz,
7. von Nath,
8. Kühlwetter,
9. Destree,

10. Graf von Nesselrode,
11. Nautenstrauch,
12. Pflug.

4. Der Landtag erklärt sich mit der Seitens des Herrn Oberpräsidentenauf Veranlassung
des Herrn Oberpräsidentcn zu Casscl angeregten anderweiten Begrenzung der Wahlperiode des
bürgerlichen Mitgliedes der Ober-Ersatzkommissionim Regierungsbezirk Wiesbaden einverstanden.

Die laufende Wahlperiode endigt danach statt mit 1890 schon mit 1889 und hat der
RheinischeProuinzial-Landtag für die die Jahre 1905, 1906 und 190? umfassende Wahlperiode
den Stellvertreterzu wählen.

5. Bezüglich der Petition des landwirthschaftlichenVereins wegen Krankenversicherung
der land- nnd forstwirthschaftlichenArbeiter wird beschlossen: den Provinzial - Ausschuß zu
beauftragen, die Petition von Neuem zu prüfen und dem nächsten Landtage darüber Bericht
zu erstatten.

6. Die Petition des Gallerieuereins zu Düsseldorfum Bewilligungeines Zuschusses
wird an den Prouinzial-Ausschuh zur Prüfung überwiesen.

?. Desgleichender Antrag auf Bewilligungeiner Beihülfe zum Bau eines Gewerbe-
Museumsin Düsseldorf.

8. Desgleichen die Petition von Interessentenauf Wetterführungder Wiedbachstraße.
9. Die Beschwerde von Brandbeschädigten in Longkamp wegen verweigerten Austritts

aus der Provinzial-Feuer-Societätwird abgelehnt.
10. Zu dem vom Provinzial - VerwaltungsrathevorgelegtenEntwurf eines neuen ^

Reglements für die Provinzial-Feuer-Societätwerden zunächst folgende Abänderungen beschlossen:"" ^-3^6.
a) im ß. 11 im 4. Satz die Worte: „von dem Direktor aufzustellenden" zu streichen,-
K) den ß. 22 zu streichen und dem §. 23 folgenden Satz hinzuzufügen:
„Dagegen steht dem Provinzial-Landtagedie freie Verfügung über die Zinsen des

Reservefondszu, sobald Letzterer den Betrag der einfachen Iahres-Prämicn-Einnahmeerreicht hat."
H. 22 ist also ausgefallen und wird §. 23 zu 22 u. f. f.
0) 8- 31 erhält den Zusatz: „Der Rechtsweg ist unzulässig".
ä) in ß. 84 ist einzuschaltenhinter „Betroffenen":„binnen zwei Wochen" und hinter

„des Letzteren": „binnen gleicher Frist".
e) im H. 85 ist zu sagen statt „unter den im ß. 66 gedachten Beschränkungen": „unter

den in den §§. 31 und 66 gedachten Beschränkungen".
1) in ß. 86 ist statt 2 Monate als Frist zur Zustellungder Klageschrift 3 Monate zu fetzen.
Sodann wird das ganze Reglement mit den vorangegebenenAbänderungen mit großer

Majorität angenommen nnd ferner einstimmigbeschlossen: den Prouinzial-Ausschußzu ermächtigen,
diejenigen Aenderungen in dem Reglementan Stelle des Proumzial-Landtageszu beschließen,
welche zur Erlangungder staatlichen Genehmigung etwa erfordert werden möchten.
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^, II. Es wird nach dem Antrage des Provinzial-Verwaltungsraths in dem Referate,
Ä^^^ betreffend Erwirkung des Privilegiums zur ferneren Ausgabe von 20 Millionen Rheinvrovinz-

Anleihescheinen,einstimmig beschlossen:
„den Provinzial-Ausschußzu ermächtigen,wenn er es für nöthig erachte, das Privilegium
zu einer Emission bis zu 2N Millionen Nheinvrovinz-Anleihescheinezur Verstärkung
der Betriebsmittel der Landesbank der Nheinprovinz auf einmal oder iu verschiedenen
Emissionen nachzusuchenund die Verzinsung und sonstigen Modalitäten festzusetzen."

12. Der in dem Referate des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffend den Ankauf zweier
Häuser an der Piouinzial-Vlindenanstalt in Düren, enthaltene Antrag:

„Der Landtag wolle den Ankauf der beiden, in diesem Referate erwähnten Häuser
zu dem Preise von 15 000 M. genehmigen und gleichzeitigbeschließen,daß sowohl
der Kaufpreis als auch die zur Instandsetzung der beiden Häuser erforderliche!, Mittel
aus dein Kapitalvermögen der Blindenanstalt entnommen werden"

wird einstimmig angenommen.
13. Von dem Bericht des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffend die Uebernahme der

H,M^ ' ^aus dem Reichsgesctze vom 5. Mai 1886 und dem Preußischen Gesetze vom 20. Mai 188? sich
ergebenden Verpflichtungendes RheinischenProvinzial-Verbandes wird Kenntniß genommen.

Der Vorsitzendeschließt die Sitzung und beraumt die nächste Sitzung auf Morgen
Vormittag 10 Uhr an mit folgender Tagesordnung:

1. Gefchäftscingänge.
2. Wahl des Vorsitzendendes Prouinzial-Ausschusses.
3. Wahl von 13 Mitgliedern und 13 Stellvertretern zum Provinzial-Ausschuß.
4. Wahl des Stellvertreters des Vorsitzendendes Provinzial-Äusschusses.
5. Geschäftsordnung für den Provinzial-Ansfchuh der Nheinprovinz.
6. Gefchäftsanweifungfür deu Landes-Direktor und die ihm zugeordnetenoberen Beamten.
7. Petition des katholischen Kirchenvorstandeszu Heinsberg um Bewilligung eines Nest¬

zuschusses für die Restauration der St. Gangolfuskirche.
8. Antrag der KöniglichenRegierung zu Trier auf Bewilligung einer Beihülfe für die

Restauration der Abteikirche in Offcnbacha. d. G.
9. Antrag des Vorstandes der KöniglichenWebcreischulezu Crefeld auf Erhöhung des

seitherigen Zuschusses.
10. Petition des Kuratoriums der rhciuisch-westfälischenHüttenschule zu Bochum um

Gewährung eines Zuschusses aus Provinzialmitteln.
(Schluß der Sitzung 2«/4 Uhr.)

V. w. o.

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Wilhelm Fürst zu Wied. Tenge. Graf von Nesselrode.



25

Wnftc Sitzung.
Verhandelt im Sißnngssaale des Ständehauses zu Düsseldorf

am Freitag, den 22. Juni 1888.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 10 Uhr.
Als Schriftführer fungiren Amtsrichter Vroich und Landrath von Hagen.
Es wird sofort in die Tagesordnung eingetreten.
1. Eingegangen und von dem AbgeordnetenFuchs übergeben sind:
a) Petition der evangelischenPfarrgcmeindc Vaumholdcr um eine Unterstützung zur

Abtragung von Schulden;
K) Petition der evangelischen Gemeindegliedervon Eckersweiler,Kreis St. Wendel, um

eine Unterstützungzur Reparatur des Kirchthurms.
Beide Vorlagen gehen gemäß der in der gestrigenSitzung generell getroffenen Bestimmung

an den Provinzial-Ausschuß.
2. Zum Vorsitzendendes Provinzial-Ausschusseswird der KöniglicheKanunerherr und

Schlohhlluvtmann, Freiherr von Solemacher-Antweiler gewählt. Ueber den Wahlakt ist ein^ Zh^
besonderesWahlprotokollbeigefügt. ^"^^

3. Bei der vorbehaltlich der AllerhöchstenGenehmigung des Provinzial-Statuts I .
erfolgendenWahl von 13 Mitgliedern und 13 Stellvertretern zum Provinzial-Ausschuß werden
gewählt als:

Mitglieder. Stellvertreter.

1. Major Schmidt von Schwind, Geh. CommerzienrathEugen Boch,
2. Fabrikant Eduard Nels, GutsbesitzerWilhelm Rautenstrauch,
3. Geh. Iustizrath Adams, Direktor Eduard Klein,
4. GutsbesitzerAdolf Reinhard, GutsbesitzerJakob Peters,
5. OberbürgermeisterBecker, CommerzienrathAugust Heuser,
6. Bürgermeister und GutsbesitzerEich, „ Otto Andiene,
?. GutsbesitzerJakob Deströe, Landrath von Sandt,
8. Beigeordneter Dietze, Fabrikant Emil de Greifs,
9. Hütten-Direktor Carl Lueg, CommerzienrathWilhelm Scheidt,

10. GutsbesitzerFreiherr Felix von Loe, Freiherr Georg von Eerde,
11. GutsbesitzerFerdinand Lieven, Bürgermeister und GutsbesitzerSchleß,
12. Landrath z, D. Ianßen, Beigeordneter Sommer (zu Aachen),
13. Graf Beissel von Gymnich. GutsbesitzerHubert Schlick.

Ueber die Wahlhandlung ist ein besonderesWahlprotokoll beigefügt. Zs
4. Zum Stellvertreter des Vorsitzenden des Provinzial-Ausschusseswird Oberbürgermeister '^ ^-

Becker gewählt.
Ein besonderesWahlprotokollist beigefügt. ^

4
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5. Die im Entwurf vorliegende Geschäftsordnung für den Prouiuzial-Ausschutz der
Nheinprovinz wird an den Prouinzial-Ausschuß zur Vorprüfung und event. Wiedervorlage noch
in dieser Session verwiesen.

6. Desgleichen der Entwurf der Geschäftsanweisuugfür den Landes-Direktor und die
ihm zugeordnetenoberen Beamten.

7. Die Petition des katholischen Kirchenvorstandeszu Heinsberg um Bewilligung eines
Nestzuschusses für die Restauration der St. Gangolfuskirche wird an den Prouinzial-Ausschuß
zur Prüfung und Berichterstattung für die nächste Session verwiesen.

8. Desgl. der Antrag der KöniglichenNegierung zu Trier auf Bewilligung einer Bei¬
hülfe für die Restauration der Abteitirchein Offenbacha. Glan.

9. Desgleichen der Antrag des Vorstandes der Königlichen Weberei-, Färberei- und
Appreturschulezu Crefeld auf Erhöhung des seitherigen Zuschusses.

10. Desgleichendie Petition des Kuratoriums der rheiuisch-westfälischen Hüttenschulezu
Bochum um Gewährung eines Zuschusses aus Provinzialmitteln.

Hiermit war die Tagesordnung erledigt.
Die Sitzung wird vom Vorsitzenden geschlossenund die nächste Sitzung auf Samstag

Vormittag 9 Uhr angesetzt mit folgender Tagesordnung:
1. Geschäftseingänge.
2. Zweites Statut für den Provinzial-Verlmnd der Nheinprovinz.
3. Entgegennahme des Berichts der Wahlprüfungs-Eommifsion.
4. Eutgegennahme des Berichts der Commission zur Vorberathung des Regulativs

betreffenddie Pensiouskasseder Landbürgermeistereienuud Landgemeindender Nhein¬
provinz.

5. Entgegennahme des Berichts der Commission zur Vorberathung der Frage, ob den
Gemeinden der Provinz die Verpflichtung aufzuerlegen sei, für eine genügende Anzahl
von Zuchtstiereneventuell zu sorgen.

6. Petition des Comitos zur Errichtung eines Kaiser Wilhelm-Denkmals in Coblenz
um Errichtung eines Provinzial-Denkmals in Coblenz und Bewilligung der hierzu
erforderlichenMittel.

7. Petition von Bürgern der Stadt Vierscn um Zuwendung der für das Prouinzial-
Denkmal Kaiser Wilhelms zu bestimmenden Geldmittel für die Errichtung eines
gemeinsamenDenkmals der beiden Kaiser auf den Hohen am Niederrhein.

(Schluß der Sitzung 2 Uhr.)

V. w. o.

Der Mischende: Die Schriftführer:
Wilhelm Fürst zu Wied. Broich. von Hagen.
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Sechste Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaaledes Ständehauses zn Düsseldorf

am Samstag, den 23. Juni 1888.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 9 Uhr.
AIs Schriftführer fungireu Graf von Nefselrode und Landrath Tenge.
Es wird sofort in die Tagesordnung eingetreten.
t. Eingegangen sind:
a) Von Seiten des Vorstandes des Künstlervereins Malkasten zu Düsseldorf ein Ein¬

ladungsschreibenfür die Landtags-Mitglieder zum Besuch des Vereinslokals.
Das Schreiben geht zu den Akten.
K) Antrag der Gemeinden Stoppenberg «. auf Uebernahme des CommunnlwegesEssen-

Gelsenkirchen als Provinzialstraße.
Wird in Gemäßheit des generellenBeschlussesüber die geschäftliche Behandlung neuer

Eingänge an den Provinzial-Ausfchuß überwiesen.
«) Gesuch eines Einwohners aus Spessart um Herstellung einer Wegeverbindung von

Kempenich nach dem Vrohl-Thal.
Geht desgleichenan den Provinzial-Ausschuh,
6) Schreiben eines Einwohners aus Andernach wegen Bezahlung des Nestkaufpreisesfür

verkauftes Irrenanstalts-Terrain.
Geht als Angelegenheit der laufenden Verwaltung an den Provinzial-Ausschuh zur

weiteren Veranlassung.
s) Petition des Bürgermeisters Nothlich zu Dremmen gegen den Antrag des landwirth-

schaftlichen Vereins, betreffend die Ausdehnung der Krankenversicherungauf die landwirthschaft-
lichen Arbeiter.

Wird durch den zu dem Antrage des landwirthschaftlichenVereins gefaßten Beschluß
für erledigt erklärt.

l) Einladung von Seiten des katholifchenPfarrers Cremer der Lambertuskircheund
desgl. von Seiten des Presbvteriums der evangelischen Gemeinde zu Düsseldorf an die Landtags-
Abgeordneten zur Theilnahme an der morgen (Sonntag) in der Lambertuskircheund in der
Iohanneskirche stattfindendenTraucrfeier für weiland Seine Majestät Kaiser Friedrich III.

Die Einladungsschreibengehen uach Mittheilung zu den Akten.
Bevor in der Tagesordnung weiter gegangen wird, nimmt der AbgeordneteEckertz Ver¬

anlassung, zur Geschäftsordnung die Frage zu stellen, ob die AllerhöchsteGenehmigung des
Provinzial-Statuts I bereits erfolgt sei bezw. ob der Provinzial-Ausschuh event, schon vor Eingang
dieser Genehmigung in Funktion treten, insbesondere die ihm gesetzlichobliegendenWahlen voll¬
ziehen könne.

Der Vorsitzende spricht sich unter Verneinung der ersteren Frage in Bezug auf die zweite
Frage in bejahendeinSinne aus, nachdemdas Ministerium des Innern mitgetheilt habe, daß die

4*
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Allerhöchste Genehmigung des Statuts und zwar in der vom Provinzial-Landtage angenommenen
Fassung beantragt sei, und nachdemdabei Seitens des Ministeriums dem Landtage anheimgegeben
worden sei, die Wahl des Prouinzial-Ausfchuffesvorbehaltlichder qu. Genehmigung zu vollziehen,
und constatirt der Vorsitzende das Einverständnis; des Landtags mit dieser Auffassung.

2. Das im Entwurf vorliegende zweite Statut für den Prouinzial-Verband der Nhein-
provinz wird an den Provinzial-Ausfchuh zur Vorprüfung verwiesen.

3. Der dritte Punkt der Tagesordnung wird mit Zustimmung der Versammlung an
den Schluß der Tagesordnung verwiesenund fortgefahrenmit dein vierten Gegenstande — Entgegen-

o.^.?-nähme des Berichts der Commissionzur Vorbcrathung des Regulativs, betreffend die Pensions-
<V,^°H ^-" ^ss^ d^. Landbürgermeistercienund Landgemeindender Nhcinprouinz.

(Der stellvertretendeVorsitzende Geheimer Iustizrath Adams übernimmt den Vorsitz.)
Referent der Lommifsion ist der AbgeordneteDr. von Voß.
Die Anträge der Commission,welche gedruckt an die Landtags-Mitgliedervertheilt worden

sind, lauten:
1. Hoher Landtag wolle beschließen:

„dem Herrn Minister des Innern anzuempfehlen, das Regulativ für die Pcnsions-
kasse der Landbürgermeistereienund Landgemeindender Nhcinprouinz in der Fassung
des von dem Herrn Oberpräsidenten mitgetheilten Entwurfes mit den in der Anlage
enthaltenen Zufätzen erlassenzu wollen."

2. Hoher Landtag wolle ferner beschließen:
„über die Petition desNentmeisters Daub zu Andcrnachvom 4. Mai cr. zur Tages¬
ordnung überzugehen,weil die darin erbetene Ncgulirung der Pensionsucrhältnisseder
Gemeinde-Empfänger außerhalb der Zuständigkeit des Provinzial-Landtages liegt."

3. „Hoher Landtag wolle in Anerkennung des Bedürfnisses einer Fürsorge für die
Hinterbliebenen der Gemeindcbeamtender Rheinurouinz die Petition des Landbürger-
meisters Philippi und Genossendein Prouinzial-Ausschussezur Prüfung und Erstattung
von Vorschlägen an den nächsten Prouinzial-Landtag überweisen; in gleicher Weise
auch den Prouinzial-Ausschuß mit Vorprüfung der in der bezogenen Petition angeregten
Frage der Verbesserungder Pensionssätzeder Landbürgermeisterbeauftragen."

Der AbgeordneteLindemann stellt den Antrag, das Regulativ mit den Abänderungs¬
vorschlägender Commissioneri dloe zu genehmigen.

Da kein Widerspruch erfolgt, erklärt der stellvertretendeVorsitzendedas Regulativ nach
den Abänderungsvorschlägender Commissionund damit auch den ersten Antrag der Commission
durch on, KlooAnnllhmc für genehmigt.

Sodann werden der zweite und dritte Antrag der Commission einzeln der Reihe nach
zur Abstimmung gestellt und einstimmig genehmigt.

4. Entgegennahme des Berichts der Eommission zur Vorberathung der Frage, ob den
Gemeinden der Provinz die Verpflichtung aufzuerlegen fei, für eine genügende Anzahl von
Zuchtstierenevent, zu sorgen.

Referent der Commissionist der AbgeordnetePflug.
Der im Druck vertheilte Antrag der Lommifsion lautet:
Der hohe Landtag wolle sich auf die Vorlage des Herrn Oberpräsidentenvom 11. Juni

d. I. dahin aussprechen:
„daß er es für ein dringendes Bedürfniß erachte, nach dem Vorbilde der füddeutfchen
Staaten den Gemeinden der Provinz die Verpflichtungaufzuerlegen,für eine genügende
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Zahl von Zuchtstieren überall da zu sorgen, wo eine allen Interessenten zugängliche
Minimalzahl durch die Privat- und Genossenschafts-Stierhaltungnicht erreicht wird.
Der hohe Landtag wolle dabei aber dem WuuscheAusdruck geben, daß der Entwurf
des zu erlassendenGesetzes den landwirthschaftlichenVereinen der Provinz zur Begut¬
achtung vorgelegt werde.

Ferner wolle der hohe Provinzial-Landtag bei der Verschiedenheitder Verhält¬
nisse in der Provinz schon jetzt für angezeigt erachten, den weiteren Wunsch anszu-
surechen,die Anwendungdes Gesetzes und die Einführung der betreffenden Verpflichtung
in den einzelnenKreisen einem Beschlusse des Kreistages zu überlassen."

Der stellvertretende Vorsitzendestellt zunächst den ersten Theil des Antrags zur Abstimmung
und wird derselbe einstimmig genehmigt.

Sodann wird der zweite Theil des Antrags zur Abstimmung gebracht und mit großer
Majorität angenommen.

5. Die beiden folgenden Gegenständeder Tagesordnung — Petition des Eomitös zur
Errichtung eines Kaifer Wilhelm-Denkmals in Eoblenz um Errichtung eiues Provinzial-Denkmals
in Eoblenz und Bewilligung der hierzu erforderlichen Mittel und Petition von Bürgern der
Stadt Vierfen um Zuwendung der für das Pruvinzial-Deukmal Kaiser Wilhelms zu bestimmenden
Geldmittel für die Errichtung eines gemeinfamenDenkmals der beiden Kaifer auf den Höhen am
Niederrhein — werden vom stellvertretenden Vorsitzendenmit Zustimmung der Versammlung
verbunden und zur gemeinschaftliche,: Behandlung gestellt.

Zur Sache werden aus der Versammlung folgende Anträge gestellt:
1. Abgeordneter Dr, Frowein beantragt:

„Hoher Landtag wolle beschließen:
die Petition zur Errichtung eines Kaiser Wilhelm-Denkmals in Eoblenz sowie

die Petition von Bürgern der Stadt Viersen den: Provinzial-Ausschussezur Erwägung
und Berichterstattung zu überweisen."

2. AbgeordneterGraf von Veifsel beantragt:
„Der hohe Landtag wolle beschließen:

1. Seiner Majestät dem hochscligen Kaiser und König Wilhelm I. zur Erinnerung
an Seine glorreiche Negierung und als Zeichen der Dankbarkeit der Nhcinurovinz
für den ihr gewährten Schutz vor seinem Nesidenzschlosse in Eoblenz, in welchen:
derselbe Jahre lang residirt und für die Provinz so segensreichgewirkt hat, ein
Provinzial-Denkmal zu errichten.

2. Der Landtag beauftragt den Provinzial-Ausfchuß, zunächst über Form und
Mittel zu berathen und dem nächstenLandtage Bericht zu erstatten."

3. Seine Durchlaucht Fürst zu Wied beantragt:
„Hoher Landtag wolle beschließen:

daß ein Provinzial-Denkmal errichtet werden soll, daß aber die Vorbereitung
aller weiteren Modalitäten über Ort, Zeit und Art der Ausführung für den nächsten
Provinzial-Landtag an den Provinzial-Ausschuh überwiesenwerde."

Der Abgeordnete Conze wünscht, ohne indeß einen förmlichenAntrag zu stellen, den
Antrag Frowein dahin ergänzt: daß als Ort der Aufstellung eine der großen Städte der
Provinz nicht vorgeschlagenwerden soll.

Der stellvertretende Vorsitzende bringt mit Zustimmung der Versammlung zunächst
den Antrag Frowein zur Abstimmungund erhält derselbe die Majorität.
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Der Antrag Frowein ist also angenommenund constatirtder stellvertretende Vorsitzende,
daß damit alle übrigen Anträge gefallen seien.

(Seine Dnrchlaucht Fürst zu Wied übernimmt wieder den Vorsitz.)
6. Entgegennahmedes Berichts der Wahlprüfungs-Commifsion.
Der Vorsitzende der Commission,von Sandt erstattet für den verhinderten Referenten

OberbürgermeisterPelz er das Referat über den Commissionsbericht.
Der Vericht ist im Druck vertheilt und lautet:
Die gemäß §. 3 der Geschäftsordnungfür den Provinzial-Landtag zur Vorprüfung der

Wahlen eingesetzte Commissionhat sich unter dein Vorsitz des durch Äcclamation zum Vorsitzenden
gewählten Geh. Negierungsrathes von Sandt und gleichzeitiger Ernennung des Oberbürger¬
meisters Pelzer zum Protokollführer und Referenten, der Vorprüfung der Wähle» in der Weise
unterzogen, daß die Wahlakten unter die einzelnenMitglieder der Commission vertheilt wurden
und jedes einzelneMitglied das Referat über die ihm überwicfenenWahlakten übernahm. Es
wurde mündliches Referat beliebt.

Zunächst wurde constatirt, daß Einsprüche gegen irgend eine der stattgehabten Wahlen
nicht vorliegen.

Es stellten sich indessen bei genauerer Durchsicht der Akten folgende Gefetzwidrigkeiten
refp. Unregelmäßigkeitenheraus:

I. Im Widerspruch mit §. 3 des Wahlreglements zur Provinzial-Ordnung haben in
den Kreisen Grevcnbroich und Waldbroel die Wahlen der Abgeordneten Vusch,
Effertz und Koppen durch Äcclamation stattgefunden. Im Hinblick auf den Umstand,
daß das hier maßgebendeWahlreglemeut zur Provinzial-Ordnung neben dem ß. 3,
welcherdie Wahl durch Stimmzettel vorschreibt, im §.11 die Bestimmung enthält,
daß Wahlen, welche auf dein Provinzial-Landtag felbft vorzunehmen sind, durch
Äcclamation stattfinden können, fofern Niemand Widerspruch erhebt; daß hierdurch
klar zum Ausdruck gebracht ist, daß alle Wahlen, welche nicht auf dem Pruvinzial-
Landtage selbst vorzunehmensind, durch Äcclamation nicht erfolgen dürfen,

beantragt die Commission die vorbczeichneten Wahlen, obwohl Proteste gegen
dieselben nicht vorliege», uud deshalb taun: unterstellt werden kau», daß diese
Wahlen nicht das Resultat des wahren Willens der Wählerschaft darstellen, für
ungültig zu erklären.

II. Gegen die Vorfchrift des 8- ^ des Wahlreglements zur Kreisordnung, nach welcher
die Wähler acht Tage vor der Wahl zu den Wahlen berufen werden sollen, sind in
den Kreisen Zell, Mülheim a. d. R., Manen einzelneWähler erst in weit kürzerer
Frist zur Wahl berufen worden.

Da aber fämmtliche Wähler, welche zu späte Einladung erhalten haben, trotz dieser
verspäteten Einladung a» der Wahl Theil genommen haben, die Verspätung demnach
ohne jeden Einfluß auf die Wahl gebliebenist, so kann nach Ansichtder Commission
an der Gültigkeit der Wahlen nicht gezweifelt werdeil.

III. Im Ucbrigen bleibt nur zu bemerken, daß im Gegensatz zu sämmtliche» übrige»
Wahlen nur in den WahlkreisenVurtschcidund Essen Land, und zwar in dem ersteren
Wahlkreise 3 Abgeordnete, in dem letzteren4 Abgeordnete in einem und demselben
Wahlgange gewählt worden sind.

Da aber im Gegensatz zu den Bestimmungen des §. 4 und §. 6 Nr. 4 des
Wahlreglemcnts zur Kreisordmmg das Wahlreglemeut zur Provinzial-Ordnung keine
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dem ß. 4 des erstgenannten Reglements entsprechende Bestimmung enthält, vielmehr
die entsprechendeBestimmung des §. 6 Nr. 3 des Wahlregleinents zur Provinzial-
Ordnung nur diejenigen Stimmzettel, auf welchen mehr Namen als zu wählende
Personen verzeichnetsind, für ungültig erklärt, so erachtet die Commission das
in den vorgenannten Kreisen stattgehabte Verfahren für zulässig und die Wahlen
für gültig.

Der Abgeordnete Dietze stellt den Antrag, die in dein Bericht der Commissionenthaltenen
Anträge on Klo« anzunehmen.

Da kein Widerspruch erfolgt, erklärt der Vorsitzende, die sämmtlichen Anträge der
Commissiondurch on IiluoAunahme für genehmigt.

Die Tagesordnung war hiermit erledigt.
Der Vorfitzende theilt mit, dah die Entwürfe der beschlossenen Veileidsadressenan

Seine Majestät Kaiser Wilhelm II., an Ihre Majestät Kaiserin-Wittwe August« und an Ihre
Majestät Kaiserin-Wittwe Victoria vorbereitet vorlägen.

Dieselbenwerden verlesenund wie folgt festgestellt, wobei die Versammlungdem Präsidium
Ermächtigung ertheilt, die AdressenNamens des Landtags zu vollziehe».

An Seine Majestät den Kaiser und König.

Allerdurchlanchtigster,GroßmächtigsterKaiser und König,
AllergnädigsterKaiser, König uud Herr!

Ew. Majestät getreuer 34. Landtag der Nheinvrovinz tagt in seiner jetzigen — nach
den Vorschriftender ncneu Provinzial-Ordnung durch freie Wahl erfolgten — Zusammensetzung
zum ersten Male.

Die Bedeutsamkeitdieses Ereignisses wird dadurch erhöht, daß es gleichzeitigder erste
hiesige Prouinzial - Landtag ist, welcher sich unter der Negierung Ew. Majestät versammelt.
Die ersten Gedanken und Worte dieses ersten Landtages gelten Ew. Majestät.

In aller Herzen regt sich neben dem eigenen Schmerz um das so fchnell hintereinander
eingetretene Hinfcheideu zweier glorreicher, innig geliebter Herrscher die tiefste Theilnahme für
Ew. Majestät, unsern dadurch so schwer getroffenen Allergnädigsten Kaiser und König; aller
Herzen beseelt der Wunsch, Ew. Majestät möchten in der für alle Fälle gesichertentreuen
Anhänglichkeiteines mittrauernden liebenden Volkes Trost und Stärkung finden.

Die Nheinlande werden in alle Zeiten in bewährter Treue unwandelbar zu ihrem
angestammten Kaiser und König stehen und während der inständigst erwünschtenlangen und
gesegneten Regierung Ew. Majestät das Vertrauen rechtfertigen, welches das erhabene Herrscher¬
haus stets zu Seinen Unterthanen der Nheinvrovinz hatte.

Die erwählten Vertreter der gesammten Provinz bitten alleruuterthänigst, den Ausdruck
dieser Gefühle und Wünsche an den Stufen des Thrones Ew. Majestät ehrfurchtsvoll nieder¬
legen zu dürfen.

Im Namen des 34. RheinischenProuinzial-Landtags: Das Präsidium.

Allerdurchlauchtigste,GroßmächtigsteKaiserin und Königin!
AllergnädigsteKaiserin, Königin und Frau!

Ew. Majestät nahen sich ehrfurchtsvoll die zum 34. Rheinischen Prouinzial-Lanbtage
versammelten Abgeordneten, um ihrem tiefen Schmerze über das Dahinfcheiden Ew. Majestät
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edlen Sohnes, des hochseligenKaisers und Königs Friedrich III., Ausdruck zu verleihen und
ihre innigsten Theilnahmcgefühle Ew. Majestät zu Füßen zu legen.

Noch frisch ist in aller Herzen die Wunde, die uns geschlagen wurde durch das plötzliche
DahinscheidenSeiner Majestät des Hochscligen Kaisers und Königs Wilhelm I., und schon wieder
trifft Trauerkunde das preußische und deutsche Volk. Ueber die Arbeiten und Sitzungen des
34. RheinischenProvinzial-Landtages ist hierdurch ein Trauerflor gelegt, trauerverstört war die
Eröffnnngssitzungund nicht geeignet ist die Zeit zu längeren Berathungen.

Wenn wir fchon tief niedergedrücktsind durch das schwere Geschick, welches durch das
Dahinscheidenzweier geliebter Herrscherüber Volk und Vaterland hereingebrochen ist, so empfinden
wir auch mit Ew. Majestät den harten Verlust, welcher unsere verehrte Herrscherfamiliebetroffen
hat; insbesondereregt sich tiefes Mitgefühl für Ew. Majestät großes Leid, da in wenigen Monaten
Ew. Majestät Gemahl und Sohn entrissenwurde.

Nur der Gedanke, daß uns in Ew. Majestät jugendkräftigemEnkel, in Kaiser Wilhelm II.,
ein neuer Herrscher entstanden ist, welcher, in die erprobten Grundsätze seiner hochedlen Vorfahren
eintretend, feinem Volke ein treuer Fürst zu sein bereits versprochen hat, und der Trost, daß
Gott der Allmächtigeauch in Zukunft über Kaiser uud Reich und über unser edles Hohenzollernhaus
Seine schützende Hand halten wird, vermag uns aufrecht zu erhalten.

Die erwählten Vertreter der Nhcinprouinz bitten Ew. Kaiserlicheund Königliche Majestät
allcrnnterthnnigst den Ausdruckdieser Gefühle Allerhuldreichstentgegenzunehmen.

Im Namen des 34. RheinischenProvinzial-Landtages: Das Präsidium.

Allerdurchlauchtigste,GroßmächtigsteKaiserin und Königin,
AllergnädigsteKaiserin, Königin und Frau!

Ew. Majestät wollen den zum 34. Rheinischen Provinzial-Landtage versammelten Ver¬
tretern der Provinz allerhuldreichstgestatten, in ernster Stunde zn nahen und ihren allerunter-
thäuigstcn Gefühlen Ausdruckzu leihen.

Enge verbunden mit Seiner hochseligen Majestät Friedrich III,, durch dessen rege Theil¬
nahme und Mitwirkung an der herrlichen Entwickelungunseres Vaterlandes,

stets eingedenk des Heldenmuthes und der Leutseligkeit des großen Führers in den
siegreichen Kriegen und Schlachten der Vergangenheit,

setzte das preußische und deutscheVolk hohe und begründete Hoffnungenauf die Weisheit und
die Tugenden des hochfeligen Dahingeschiedenen. Allzuschnellnach nur 99tägiger Negierung hat der
unerbittlicheTod diesen erhabenen Herrscherdahingerafft. Unvergessenaber wird in des Volkes
Gedächtniß bleiben und auf Kind und Enkel fortgepflanzt werden die Erinnerung an die helden-
müthige Ergebung, mit welcher Seine Majestät die tückische Krankheitertragen, und die Erinnerung
an das hohe Pflichtgefühl, mit welchen» Seine Majestät trotz schwererLeiden den Negentenberuf
erfüllte. In wehmüthiger Erinnerung gedenkennamentlich wir der Tage, in welchen es uns
vergönnt war, im Sitzungssaal« unseres Ständehauses vor 4 Jahren die hohe Kaiserliche Familie
und den nuumehr zu seiuen Vätern versammelten hochscligen Kaiser Friedrich III. im Vollbesitze
seiner Kraft und Gesundheit begrüßen zu dürfen.

Tieferfüllt von diesen Gefühlen des Schmerzes nahen wir uns ehrfurchtsvoll Ew.
Majestät mit der allerunterthänigstcn Bitte, den Ausdruck unserer ehrerbietigstenTheilnahme an
dem herben Verluste, welcher das ganze Kaiserhaus und besonders Ew. Majestät betroffen hat,
Allerhuldreichstentgegen zu nehmen.

Im Namen des 34. RheinischenProvinzial-Landtages: Das Präsidium.
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Der Vorsitzende schließt die Sitzung und beraumt die Schlußsitzung auf Montag
Mittag 12 Uhr an mit folgender Tagesordnung:

1. Zweites Statut für den Provinzial-Verband der Nheinvrovinz.
2. Wahl von zwei Oberbeamten.
3. Geschäftsordnungfür den Provinzial-Ausschuß.
4. Geschäftsanweisungfür den Landes-Direktor und die ihm zugeordneten oberen Beamten.
5. Landtags-Oekonomie.

(Schluß der Sitzung 12V2 Uhr.)

V. w. 0.

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Wilhelm Fürst zu Wied. von Nesselrode. Tenge.

Siebente Sitzung.
Verhandelt im Sißungssaale des Ständehauses zu Düsseldorf

am Montag, den 25. Juni 1888.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 12 Uhr.
Schriftführer für heute sind Amtsrichter Vroich und Landrath von Hagen.
Der Vorsitzende theilt mit, daß sich mehrere Abgeordnetefür die heutige Schlußsitzung

entfchuldigtresp. Urlaub nachgesucht hätten, und er auf Grund der Gefchäftsordnung den Urlaub
ertheilt habe.

Eingegangen ist eine Petition von mehreren Mitgliedern der evangelischen Gemeinde zu
Aachen um eine Beihülfe zum Bau einer neuen evangelischen Kirche zu Aachen ohne Namens¬
unterschrift.

Dieselbe wird zu den Akten verwiesen.
Vor Eintritt in die Tagesordnung bemerktder Vorsitzende,daß Seitens des Provinzial-

Ausschusses zu dem vom Provinzial-Landtage beschlossenen neuen Reglement für die Prouinzial-
Feuer-Societät nachträglichein Zusatz-Antrag beschlossenworden sei, über welchen also der Landtag
heute noch zu verhandeln haben werde.

Ferner theilt der Vorsitzende mit, daß innerhalb der im 8- 42 der Provinzial-
Ordnung offen gehaltenen Frist von 24 Stunden ein Einspruch gegen die stattgehabten Wahlen
zum Provinzial-Ausschuß nicht erhoben, der Provinzial-Ausschuß also rit« gewählt sei.

Dagegen habe der als Stellvertreter für das Mitglied des Provinzial-AusschussesLand-
rath z. D. Ianhen gewählte BeigeordneteSommer zu Aachen die Annahme der Wahl abge¬
lehnt, so daß eine Ersatzwahl nothwendig sei.

Die Versammlung erklärt sich damit einverstanden, daß diese Wahl heute vorgenommen
bezw. als neuer Gegenstand in die heutige Tagesordnung (nach Nr. 2) eingereiht werde.
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Es wird sodann in die Tagesordnung eingetreten.
H, 1. Erster Gegenstand derselbenist die Berathung des zweiten Statuts für den Prouinzial-

Verband der Nheinprouiuz.
Das Statut ist vom Provinzial-Ausfchufseuorgevrüft worden und erstattet der Landes-

Direktor das Referat über den Antrag des Ausschusses, welcherdahin geht, das Statut in der
gedruckt vorliegenden Fassung unverändert anzunehmen, dabei aber den Provinzial-Ausfchuß zu
ermächtigen, diejenigen Abänderungen in dem Statut an Stelle des Provinzial-Landtags zu
beschließen, welche Seitens des Herrn Ministers behufs Bestätigung des Statuts verlangt
werden möchten.

Der Antrag des Provinzial-Ausschusseswird einstimmig angenommen.
2. Wahl von zwei Oberbeamten.
Der Landes-Direktor beantragt Namens des Provinzial-Ausschusses:
a) den Landes-Vaurath Guinbert, dessen Wahlperiode in 1889 abläuft, auf die

Dauer von 12 Jahren von da ab gerechnet unter den bisherigen Bedingungen
wiederzuwählen; »

b) die Wahl eines neuen Oberbeamten(Landesraths) für die Centralstelleunter vorläufiger
Belassung des jetzigen Eommissoriumsbis zum nächstenLandtage zu verschieben.

Der Vorsitzende stellt zu u, die Frage, ob gegen die Wiederwahl des Landes-Vauraths
Guinbert per Acclamation nach dem Antrage des Ausschusses Widerspruch erhoben werde. Da
dieses nicht geschieht, so ersuchte der Vorsitzende die Versammlung, ihre Zustimmung zu der
beantragten Acclamationswahl durch Erheben von den Sitzen zu erkennen zu geben, wobei sich
sämmtlicheAnwesendeerhoben.

Der Vorsitzende erklärt auf Grund dessen, daß der Landes-Baurath Guinbert auf die
Dauer von 12 Jahren nach Ablauf der jetzigen Wahlperiode unter den bisherigen Bedingungen
wiedergewähltfei.

Der Antrag des Provinzial-Ausschusses»,6, b wird sodann einstimmig angenommen.
3. Als Stellvertreter für das Mitglied des Provinzial-AusfchusfesLandmth z. D. Ianhen

wird an Stelle des Beigeordneten Sommer der Eommerzienrath Robert Keffelkaul zu
Aachen gewählt.

^,, Ueber den Wahlgang ist ein besonderesWahlprotokoll beigefügt.
>W,^^ 4. EZ wird nunmehr unter Einfchaltuug in die Tagesordnung der zu Eingang dieses

Protokolls erwähnte Zusatz-Antrag des Provinzial-Ausschusseszu dein neuen Reglement für die
RheinifcheProvinzial-Feuer-Societät zur Verhandlung gestellt.

Das Referat über den Antrag des Ausschusses erstattet der Landes-Direktor.
Der Antrag lautet:

„Der Provinzial-Landtag wolle beschließen,daß die durch das revidirte Reglement
für die Provinzial-Feuer-Societät vom 1. September 1852 mit dessen Nachträgen
dem Proviuzial-Verwaltungsrathe übertragenen Rechte und Verpflichtuugen bis zum
Inkrafttreten des neuen Reglements auf den Provinzial-Ausschuß übergehen."

Der Antrag wird einstimmig zum Beschluß erhoben.
^,'l^ 5. Die beiden folgendenPunkte der Tagesordnung: Gefchäftsordnung für den Provinzial-

H^^- Ausschuß und Geschäftsanweisung für den Landes-Direktor und die ihm zugeordneten oberen
Beamten — werden gemeinschaftlich zur Verhandlung gestellt.

Beide Vorlagen hat der Provinzial-Ausschuß geprüft und beantragt der Landes-Direktor
Namens des Provinzial-Ausfchusfes:
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„Der Landtag möge die vorliegende Geschäftsordnung für den Provinzial-Ausfchuß,
sowie die Geschäftsordnungfür den Landes-Direktor und die ihm zugeordnetenoberen
Beamten provisorischbis zur weiteren Beschlußfassungdes nächsten Provinzial-Land-
tages genehmigen, jedoch zu dem Entwurf der Geschäftsordnungfür den Provinzial-
Ausschuß folgende zwei Abänderungen beschließen:

a) im Z. 3 die Worte: „dem Landes-Direktor anzuzeigen" zu ersetzen durch „dem
Vorsitzenden zu Händen des Landes-Direktors anzuzeigen";

d) im 8- 11 im dritten Satze nach dem Worte „Vertretung" und vor dem Worte
„abgeordnete" einzufügen: „oder Unterstützung".

Der Vorsitzende stellt die Frage, ob eine Spezial-Bemthung der einzelnen Paragraphen
gewünschtwerde, und sodann, nachdemdiese Frage verneint worden war, ob sn dtoo-Annahme
der beiden Entwürfe mit den vorangegebenen beiden Abänderungen im Sinne des Ausschuß-
Antrages beliebt werde.

Es erfolgt kein Widerspruch und erklärt daher der Vorsitzende die Geschäftsordnung
für den Provinzial-Ausschuh mit den vom Provinzial-Ausschussebeantragten zwei Abänderungen
sowie die Geschäftsanweisungfür deu Landes-Direktor und die ihm zugeordnetenoberen Beamten
vorläufig bis zum weitern Beschlusse des nächstenProvinzial-Landtags durch en. Kloo-Annahme
sür genehmigt.

6. Zur Vertheilungvon Remunerationenan das Beamten- und Dienstpersonaldes Landtags
wird dem Provinzial-Ausschusseauf dessen Antrag für diesmal ein Paufchalbetrag von 1100 M.
zur Verfügung gestellt.

Die Tagesordnung war hiermit erledigt.
Das Protokoll der heutigen Schlußsitzung soll durch den Vorsitzende»und die beiden

Schriftführer Namens des Landtags festgestellt und vollzogenwerden.
Der Vorsitzende dankt der Versammlung für das ihm entgegengebrachteVertrauen

uud für die bewiesene Nachsichtmit der Bitte, ihm diefes Vertrauen auch für die Zukunft
bewahren zu wollen.

Der Abgeordnete Friederichs nimmt das Wort, um im Namen Aller dem Präsidium
den verdienten Dank für seine Mühewaltung und Unparteilichkeitin der Geschäftsführungauszu¬
sprechen, und ersucht die Versammlung, sich zum Zeichen des Dankes zu erheben. (Geschieht.)

Der Vorsitzende dankt Namens des Präsidiums und macht sodann dem Herrn Landtags-
Commissardie Anzeige, datz die Verhandlungen des Landtags beendigt seien.

Der Herr Landtags-Commissar richtet an die Versammlung eiue Ansprache («5-.
stenographischerBericht), an deren Schluß er im Namen Seiner Majestät des Kaisers und Königs
den 34. RheinischenProvinzial-Landtag für geschlossen erklärt.

Der Vorsitzende bringt ein dreimaliges Hoch auf Seine Majestät den Kaifer und
König aus, in welchesdie Versammlung begeistert einstimmte.

(Schluß der Sitzung 1 Uhr.)

V. w. o.

Der Vorsitzende: D« Schriftführer:
Wilhelm Fürst zu Wied. Broich. von Hagen.

ü*




	[Seite]
	[Seite]
	Erste Sitzung.
	[Seite]
	Seite 12
	Seite 13

	Zweite Sitzung.
	Seite 14
	Seite 15
	Seite 16

	Dritte Sitzung.
	Seite 17
	Seite 18
	Seite 19
	Seite 20

	Vierte Sitzung.
	Seite 21
	Seite 22
	Seite 23
	Seite 24

	Fünfte Sitzung.
	Seite 25
	Seite 26

	Sechste Sitzung.
	Seite 27
	Seite 28
	Seite 29
	Seite 30
	Seite 31
	Seite 32

	Siebente Sitzung.
	Seite 33
	Seite 34
	Seite 35
	[Seite]


